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(1) Die Plätze stehen außerhalb vom Spartenvorstand genehmigter Trainingszeiten 
und Spielveranstaltungen allen Mitgliedern der Tennisabteilung zur Verfügung. Dabei 
haben werktags Berufstätige ab 17:00 den Vorrang. Jugendliche bis zur Vollendung 
des 18.Lebensjahres dürfen aus versicherungstechnischen Gründen nur im Beisein 
eines Erwachsenen spielen. 

(2) Mitglieder, die an einem Tag noch nicht spielten, haben Vorrang gegenüber 
denjenigen, die bereits gespielt haben. 

(3) Wer auf den Platz kommt und spielen möchte, muss sich vorher lesbar mit Namen 
in das Spielbuch eintragen, das in der Tennishütte ausliegt, und zwar frühestens für 
den nächsten freien Platz 15 Minuten vor und zur nächsten vollen Stunde. Es ist damit 
nicht erlaubt, sich für Stunden oder Tage im Voraus und/oder für beide Plätze 
gleichzeitig einzutragen. 
Ausnahme: Reservierung Platz 2 für Trainingsstunde mit einem als solcher dem 
Spartenvorstand bekannten Trainer. 

(4) Die Spielzeit für Einzel und für Doppel beträgt 60 Minuten einschließlich der 
Platzpflege. Fehlen Anwärter, darf weitergespielt werden. 

(5) Warten zu viele Mitglieder auf einen freien Platz, soll nach Möglichkeit Doppel 
gespielt werden. Im Übrigen gelten die allgemeinen Toleranzregeln. 

(6) Gäste von Vereinsmitgliedern dürfen nur dann spielen, wenn anwesende 
Vereinsmitglieder keinen Anspruch erheben. Im Spielbuch ist hinter dem Namen des 
Spielers die Bezeichnung „Gast“ zu setzen. Die Gebühr für einen Gast beträgt 5,00€ je 
Spieleintrag. Für den Einzug und die Weitergabe der Gebühr ist das Vereinsmitglied 
verantwortlicher Schuldner. Die Gastgebühren werden durch den Kassenwart jeweils 
im 4. Quartal des Jahres per Bankeinzug vom Konto des Vereinsmitglieds 
eingezogen.(7) Beginn und Ende der Spielsaison bestimmt der Spartenvorstand und 
gibt diese Termine durch Aushang oder in anderer geeigneter Form bekannt. 

(8) Verstöße gegen die Spielordnung haben nach schriftlicher Verwarnung im 
Wiederholungsfall Spielsperre und ggf. Ausschluss aus der Tennisabteilung zur Folge. 

 


